
GEMEINDE GÄGELOW

3. Änderung des Flächennutzungsplanes
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Planzeichenerklärung

Es gelten die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) sowie die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom

18. Dez. 1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 2253).

Bauflächen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

                        Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

                       

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Kulturellen Zwecken dienende

Einrichtungen

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge

(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen

Hauptwanderweg

Fläche für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und die Abwasserbe-

seitigung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen

Wasser

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

elektrische Hauptleitung, oberirdisch

Hauptwasserleitung, unterirdisch

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

                     Ortsrandbegrünung, öffentlich

Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft und die Regelung des

Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

                     Wasserflächen

Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

                     Flächen für die Landwirtschaft

Planung, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Bauflächen, für die eine zentrale Abwasserbeseitigung

nicht vorgesehen ist

Gemeindegrenze

Geltungsbereiche der 3. Änderung mit lfd. Nummerierung

Nachrichtliche Übernahme (§ 5 Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit wasserrechlichen Festsetzungen

Allee/ Baumreihe

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Flächen, Einrichtungen und Anlagen für den Gemeinbedarf

(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

                       Kirche und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

                     öffentliche Grünfläche

                     Parkanlage

                      Friedhof

Flächen für den Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

                     Flächen für den Wald

Nachrichtliche Übernahme (§ 5 Abs. 4 BauGB)

                         Schutzgebiet für Grundwassergewinnung

              

Umgrenzung von Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen -

besonders geschützte Bodendenkmale
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